






Formaldehyd 30 - 55 %

00544-0008

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Revisions-Nr. : 1,00überarbeitet am : 12.03.2007

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstärke]: 

Butylkautschuk, 0,7 mm, 480min., 60min, z.B. Schutzhandschuhe <Butoject> der Firma www.kcl.de. 

Diese Empfehlung beruht ausschließlich auf der chemischen Verträglichkeit und dem Test nach EN 374 

unter Laborbedingungen.

Je nach Anwendung können sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusätzlich die 

Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu berücksichtigen.

Korbbrille 
Augenschutz

Undurchlässiger Schutzanzug 
Körperschutz

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand :

9.1 Allgemeine Angaben

Flüssig

FarblosFarbe :

StechendGeruch :

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C) : 3,5 - 4,5

Zustandsänderungen

< -15 °CSchmelztemperatur :

Siedepunkt : ca. 97 °C DIN 51751

66 - 73 °CFlammpunkt :

Entzündlichkeit

untere Explosionsgrenze : 7 Vol.-%

obere Explosionsgrenze : 72 Vol.-%

DIN 51794 380 °CZündtemperatur :

2,3 hPaDampfdruck :

bei (30 °C)
30 % Formaldehyd

15,2 hPa 49 % FormaldehydDampfdruck :

bei (50 °C)

1,07 - 1,13 g/cm³Dichte (bei 50 °C) :

Vollständig mischbarWasserlöslichkeit :

bei (20 °C)

Verteilungskoeffizient : log Pow: 0,779

DIN 51562Dyn. Viskosität :

bei (25 °C)

1,8 - 2,5 mPa·s

10. Stabilität und Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
Zu vermeidende Bedingungen

Starke Oxidationsmittel., Säuren und Basen.
Zu vermeidende Stoffe

11.  Angaben zur Toxikologie
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Toxikologische Prüfungen

LD50/oral/Ratte:: 800 mg/kg

LC50/inhalativ/Ratte:: 0,588 mg/l/4h

LD50/dermal/Kaninchen: : 270 mg/kg

Akute Toxizität

Allgemeine Bemerkungen

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. 

Verursacht Verätzungen 
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

12. Angaben zur Ökologie

LC50 Sonnenbarsch:  6,7 mg/l 96h  Formaldehyd

EC50 Daphnia magna:  42 mg/l  24h  Formaldehyd

EC10 Pseudomonas putida:  14 mg/l  16h  Formaldehyd

Ökotoxizität

Produkt darf nicht in Gewässer gelangen.

Wassergefährdend

Weitere Hinweise

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.

Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüsselnummer gem. europäischem Abfallverzeichnis (AVV) 

festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. 

Die Abfallschlüsselnummer ist in Absprache mit dem Entsorger / Hersteller / der Behörde festzustellen.

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung 

einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Wasser

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID/GGVSE)

8ADR/RID-Klasse :

80Gefahr-Nummer :

UN-Nummer : 2209

8Gefahrzettel :

IIIADR/RID-Verpackungsgruppe :

Formaldehydlösung

Bezeichnung des Gutes

Binnenschiffstransport

ADN/ADNR-Klasse : 8

IIIKategorie :

2209UN-Nummer :
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Formaldehydlösung

Bezeichnung des Gutes

Seeschifftransport

8IMDG-Klasse :

2209UN-Nummer :

NoMarine pollutant :

F-A, S-BEmS :

IIIIMDG-Verpackungsgruppe :

Bezeichnung des Gutes

Formaldehyde solution

Lufttransport

8ICAO/IATA-Klasse :

2209UN/ID-Nr. :

8Gefahrenzettel :

IIIICAO-Verpackungsgruppe :

Formaldehyde solution

Bezeichnung des Gutes

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung

Gefahrenbezeichnung : T - Giftig

Kennzeichnung : Nach der Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien ist das Produkt 

wie folgt zu kennzeichnen:

Formaldehyd, Methanol
Gefahrenbestimmende Komponenten

R-Sätze :

34 Verursacht Verätzungen.

37 Reizt die Atmungsorgane.

40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 
39/23/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und 

durch Verschlucken.

S-Sätze :

26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz 

tragen.

45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

15.2 Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkung : Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG).; Beschränkungen für werdende und stillende Mütter 

beachten (§§ 4 und 5 MuSchRiV).; Beschränkungen für Frauen im 

gebärfähigen Alter beachten (§§ 4 und 5 MuSchRiV).

Bestimmungen der Störfallverordnung beachtenStörfallverordnung :

5.2.5. I: Organische Stoffe bei m >= 0.10 kg/h: Konz. 20 mg/m³Technische Anleitung Luft I :

41 - 49 %Anteil :

2 - wassergefährdendWassergefährdungsklasse :

gemäß VwVwS Anhang 2Einstufung :
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Kenn-Nummer gemäß Katalog wassergefährdender 

Stoffe :

112

41 - 49 %Angaben zur VOC-Richtlinie : 

Zusätzliche Hinweise zu nationalen Vorschriften

Schweiz: Giftklasse  3 
Chemikalienverbotsverordnung beachten 
Bei Arbeiten BG-Merkblatt BGI 614: Formaldehyd beachten 

4. BImSchV: 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

16. Sonstige Angaben

Auflistung der relevanten R-Sätze

11 Leichtentzündlich.

34 Verursacht Verätzungen.

37 Reizt die Atmungsorgane.

40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 
39/23/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und 

durch Verschlucken.

Die International Agency for Research on Cancer (IARC) hat Formaldehyd aufgrund epidemiologischer 

Evidenz, die einen Zusammenhang von Formaldehydexposition und Nasen-Rachen-Krebs hergestellt, in 

Gruppe 1 (nachweislich) krebserzeugend beim Menschen eingestuft. 

Die derzeit gültigen Vorschriften sind im entsprechenden Abschnitt des Sicherheitsdatenblattes aufgeführt. 

Die vorhandene Kenntnis zur Wirkweise der Substanz bezüglich der Induktion von Nasen-Rachenkrebs 

ermöglicht den sicheren Umgang und Gebrauch unter den im SDB beschriebenen Bedingungen 

(Arbeitsplatzgrenzwerte, Expositionskontrolle und persönliche Schutzmaßnahmen). 

Die Angaben der Position 4 bis 8 u. 10 bis 12 sind teilw. nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgem. 

Anwendung des Produktes bezogen (s. Gebrauchs-/Produktinformation), sondern auf das Freiwerden 

größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und 

stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. 

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen 

Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. 

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des 

Vorlieferanten entnommen.)

D - DE Seite 7 von 7


